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STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 DB/Vorlage Nr. BV/758/2012 

 

Datum: 05.04.2012 
 

zur Behandlung in Sitzung:  
            - öffentlich - 

 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  

80 - Amt für Wirtschaftsförderung und     
       Tourismus 
 
 
Betrifft: Förderung von KMU als Maßnahme des beschlossenen INSEK der Stadt 
Eberswalde über das Programm EFRE/Nachhaltige Stadtentwicklung gemäß Richtlinie 
vom 14. Juni 2010 des Landes Brandenburg 
 
Beratungsfolge: 
Hauptausschuss  19.04.2012 Vorberatung 
Stadtverordnetenversammlung  26.04.2012 Entscheidung 

 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Änderung des Leitfadens der Stadt 
Eberswalde zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) über das 
Programm EFRE / Nachhaltige Stadtentwicklung gemäß der Richtlinie zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung vom 14. Juni 2010 des Landes Brandenburg.  
 
Boginski  
Bürgermeister  
 
Anlagen 
Anlage 1 – Leitfaden der Stadt Eberswalde zur Förderung kleiner und mittelständischer    
                  Unternehmen (KMU) im Rahmen des EFRE-Förderprogramms „Nachhaltige             
                  Stadtentwicklung“ – 14. Juni 2010 – 
Anlage 2 – Beschluss-Nr. 7-87/09 
Anlage 3 – NSE – KMU Gesamtschau seit 2009, Stand 04. April 2012 
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Fin. Auswirkungen:     Ja:       Nein:          
Haus-
haltsjahr 

Ertrag / Aufwand 
bzw. Einzahlung/ 
Auszahlung 

Produkt-
gruppe 
 

Sachkonto 
 

Planansatz gesamt Aktueller 
Ertrag bzw. 
Aufwand 

a) Ergebnishaushalt: 
                 
      
      
      
b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmenummer:                                            ) 
      
      
      
Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt als Anlage bei:  Ja:                           
                                                                                  nicht erforderlich:    
Erläuterung: 
 
Mitzeichnung Amtsleiter/in: Mitzeichnung Kämmerer/in: Mitzeichnung Dezernent/in: 
   

 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
Ziele der Förderung sind die Stärkung des Unternehmertums in der Stadt Eberswalde, die 
Verbesserung der Investitionstätigkeit und der Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit von 
Unternehmen sowie die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Die Stadt erhält mit 
dieser Maßnahme ein Instrument zur kleinteiligen Wirtschaftsförderung. 

Grundlage für die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist das von der 
Stadtverordnetenversammlung am 13.03.2008 beschlossene Integrierte Stadtentwicklungs-
konzept (INSEK) der Stadt Eberswalde. 
 
Das Förderprogramm findet großes Interesse. Die regelmäßigen Auswertungen 
verdeutlichen die positiven Effekte. Die mit Beschluss 7-87/09 (der Anlage 2 beigefügt) 
festgelegte Förderkulisse engt den Aktionsradius für das Förderprogramm stark ein. Die 
räumliche Steuerung wirkt hemmend auf die Entwicklung und Ansiedlung der KMU 
außerhalb der Innenstadt. 
 
Von daher wird die Förderkulisse auf das gesamte Stadtgebiet gemäß Integriertem 
Stadtentwicklungskonzept -INSEK- ausgeweitet. 
 
Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen. 
 
 


